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BOTSCHAFT 

ZUR 
ORDENTLICHEN GEMEINDEVERSAMMLUNG 

DER EINWOHNERGEMEINDE AMSOLDINGEN 
 

DIENSTAG, 18. MAI 2010, 20.00 UHR 
in der Mehrzweckhalle Amsoldingen 

 
 

TRAKTANDEN 
 

1. Verwaltungsrechnung 2009  
a) Kenntnisnahme der Nachkredite  
b) Genehmigung der Verwaltungsrechnung 2009 

2.  Beratung und Beschlussfassung über einen Verpflichtungskredit von 
CHF 365‘000.00 für die Sanierung diverser Teilabschnitte der Abwasser-
leitungen und Schächte. 

3. Beratung und Beschlussfassung über einen Verpflichtungskredit von 
CHF 280‘000.00 für die wärmetechnische Sanierung der Gebäudehülle der 
Gemeindeliegenschaft Gemeindehaus. 

4. Neu- und Wiederwahlen gemäss Art. 51 GO; Wahl von 2 Mitgliedern der Schul-
kommission Amsoldingen - Höfen mit Wahldauer von 01. August 2010 bis 
31. Dezember 2013. 

5. Kenntnisnahme der Kreditabrechnung Erschliessung Bossmatt. 
6. Kenntnisnahme der Kreditabrechnung Zukunft Gemeinden Thun-West. 
7. Beratung und Beschlussfassung über einen Nachkredit von CHF 75‘955.10 ge-

mäss Beschwerdeentscheid des Regierungsrats des Kantons Bern vom 16. De-
zember 2009 für zusätzliche Kosten ab Anfang September 2007 aus den 
Aufträgen an Dritte für Verwaltungsarbeiten. 

8. Beratung und Beschlussfassung über einen Verpflichtungskredit; jährlich wie-
derkehrende Schülertransportkosten von Brutto CHF 12‘000.00. 

9. Verschiedenes. 

Die Unterlagen zu den Traktanden 1 – 3, 5 - 7 liegen 30 Tage vor der Gemeindever-
sammlung auf der Gemeindeschreiberei während der Schalteröffnungszeiten zur Ein-
sichtnahme öffentlich auf. Die Wahlvorschläge von Traktandum Nr. 4 werden in der Bot-
schaft publiziert. 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen (in Wahlsachen 
innert 10 Tagen) nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Thun einzureichen (Art. 63ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). 
Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden 
(Art. 49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitig Rügen pflichtwidrig unter-
lassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde 
führen. 
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Traktandum Nr. 1 
 
 
1. Verwaltungsrechnung 2009  

a) Kenntnisnahme der Nachkredite  
b) Genehmigung der Verwaltungsrechnung 2009 
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Der Gemeinderat Amsoldingen beantragt gemäss Art. 4 lit. c Gemeindeordnung folgenden  
 
Beschlusses-Entwurf: 
 
a) Die Nachkredite werden zur Kenntnis genommen. 
b) Die Verwaltungsrechnung 2009 wird genehmigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traktandum Nr. 2 
 
 
2. Beratung und Beschlussfassung über einen Verpfli chtungskredit von 

CHF 365‘000.00 für die Sanierung diverser Teilabsch nitte der Abwas-
serleitungen und Schächte. 

 
 
Bericht der Ingenieure Spring AG, Thun: 
Kostenschätzung für Rahmenkredit 2010-2012. 
Vorgesehene kurz- bis mittelfristige Kanalsanierungen (bis 2012) gemäss GEP-(generelle Entwässe-
rungsplanung) Zustandsbericht Kanalisation und GEP Massnahmenplan. 
 
Kanal Nr 8: Inliner statt Neubau. 
Kanal Nr 10: Korrigierte Kostenschätzung. 
Schächte: CHF 1000 pro Schacht werden genügen. 
Kostenschätzung inkl. Kanäle und Schächte mit unsicherer Eigentumsabgrenzung. 
Kosten inkl. MWST, Kostenbasis 2009 
 
10 Kanäle gemäss Liste (Kanallänge 646.8m)      CHF 215'000 
69 Schächte           CHF   70'000 
Ingenieurarbeiten (Abklärungen, Submission, Bauleitung),  
Reserve           CHF   50'000 
Total            CHF 335'000 
Ausserbetriebnahme von 6 Spülschächten gemäss 
GEP Massnahmenplan. 
5 Spülschächte: Kappen Wasseranschluss, Abdichten Anschluss  
in Kanal, 1 Spülschacht umhängen an Drainageleitung     CHF   30'000 
Total Arbeiten bis 2012         CHF 365'000  
 
 
Weitere anstehende Projekte bis 2012 gemäss GEP Massnahmenplan 
- Notüberlauf C1 - Wahlenbach 
- Leitungssicherung Gemeindekanäle mit UeO 
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Der Gemeinderat Amsoldingen beantragt gemäss Art. 4 lit. d Gemeindeordnung folgenden 
 
Beschlusses-Entwurf: 
 
Die Gemeindeversammlung genehmigt einen Verpflichtu ngskredit von CHF 365‘000.00 für die 
Sanierung diverser Teilabschnitte der Abwasserleitu ngen und Schächte. 
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Traktandum Nr. 3 
 
 
3. Beratung und Beschlussfassung über einen Verpfli chtungskredit von 

CHF 280‘000.00 für die wärmetechnische Sanierung de r Gebäudehül-
le der Gemeindeliegenschaft Gemeindehaus. 

 
 
Die Gemeindeliegenschaft „Gemeindehaus“ (ehemals Alte Post) an der Dorfstrasse 35 ist sanie-
rungsbedürftig. Der hohe Energieverbrauch zeigt auf, dass die Fenster teilweise defekt sind oder 
undicht. Die Gebäudehülle ist nicht isoliert. Schimmelpilzbefall in einzelnen Zimmern war festzustel-
len. Auch die Ästhetik des Gebäudes, vis à vis des Kirchgemeindehauses in einer Gebäudedenk-
malgruppe, lässt mehr als zu wünschen übrig. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die nötigen 
Unterhaltsarbeiten jahrelang zurückgestellt wurden. Ein Aufschub der Arbeiten würde an die Sub-
stanz des Gebäudes gehen und später noch höhere Kosten verursachen. Der Gemeinderat möchte 
die Möglichkeit nutzen, in einem wirtschaftlichen nicht einfachen Umfeld die Sanierung vorzunehmen 
und so einen Förderbeitrag von CHF 21‘710.00 von der Stiftung Klimarappen zu erhalten und der 
Handwerkerbranche willkommene Aufträge zu vergeben. Zudem macht sich die Gemeinde Amsol-
dingen stark für fortschrittliche Gebäude mit hohem Lebenskomfort und niedrigem Energieverbrauch. 
 
 
Der Gemeinderat Amsoldingen beantragt gemäss Art. 4 Gemeindeordnung folgenden 
 
Beschlusses-Entwurf: 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst einen Verpflich tungskredit von CHF 280‘000.00 für die 
wärmetechnische Sanierung der Gebäudehülle der Geme indeliegenschaft Gemeindehaus 
(ehemals Alte Post). 
 
 
 

 
 
Altes Schulhaus / Dorfstrasse 

 
Das alte Schulhaus 
wurde 1960 ab-
gebrochen und durch 
das Gebäude der 
heutigen Gemeinde-
verwaltung ersetzt. In 
der Gebäudeliegen-
schaft Gemeinde-
haus war lange Jahre 
im EG die Post ein-
quartiert. Im OG be-
fand sich eine Leh-
rerwohnung. 
Heute befindet sich 
die Gemeindeverwal-
tung im EG, die 
Wohnung im OG ist 
an eine Familie ver-
mietet. 
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Traktandum Nr. 4 
 

 
4. Neu- und Wiederwahlen gemäss Art. 51 GO; Wahl vo n 2 Mitgliedern 

der Schulkommission Amsoldingen-Höfen mit Wahldauer  von 
01. August 2010 bis 31. Dezember 2013. 

 
 
Beim Gemeinderat sind innert der reglementarischen Frist keine weiteren Wahlvorschläge einge-
reicht worden.  
 
Herr Bruno Ruchti 
Herr Stefan Gyger 
als Bisherige, galten als angemeldet. 
1 Sitz wird von Amtes wegen durch das Gemeinderatsmitglied bestellt (Frau Barbara Kipfer) 
 
Es wurden demzufolge nicht mehr Wahlvorschläge unterbreitet als Sitze zu besetzen sind. 
 
Gemäss GO Art. 51 Abs. 5 erklärt der Gemeinderat 
 
Herr Bruno Ruchti und 
Herr Stefan Gyger 
 
als Mitglied der Schulkommission als gewählt (Still es Wahlverfahren) mit Wahldauer von 01. 
August 2010 bis 31. Dezember 2013 
 
 
Traktandum Nr. 5 
 
 
5. Kenntnisnahme der Kreditabrechnung Erschliessung  Bossmatt 
 
 

Kreditabrechnung für die Erschliessung Bossmatt 

 
 
Bruttokredit, beschlossen an der Gemeindeversammlung  
vom 26. April 2002:         CHF 364‘700.00 
 
Ausgaben:          CHF 277‘216.60 
Mehrwertabschöpfung z.G. Gemeinde     - CHF 185‘000.00 
Total Ausgaben (abzüglich Mehrwertabschöpfung)    CHF   92‘216.60 
 
Abrechnung:          CHF   92‘216.60 
 
Kreditunterschreitung        CHF 272‘843.20 
  
 
Die Gemeindeversammlung nimmt Kenntnis der Abrechnu ng. 
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Traktandum Nr. 6 
 
 
6.  Kenntnisnahme der Kreditabrechnung Zukunft Geme inden Thun-

West 
 
 
Bewilligung des Gesamtbruttokredites Fr. 222‘000.00, Gemeindeversammlung vom 30.11.2007. 
Anteil Kredit Einwohnergemeinde Amsoldingen:    Fr.   6‘100.00 
Brutto-Ausgaben:        Fr.   6‘156.00 
Rückerstattung aus Projekt     -  Fr. - 4‘216.45 
Total Ausgaben (Aufteilung Abrechnung Thun West):   Fr.   1‘939.55 
 
 
Kreditunterschreitung       Fr.   1‘919.55 
 
Die Gemeindeversammlung nimmt Kenntnis der Abrechnu ng. 
 
 
 
Traktandum Nr. 7 
 

 
7.  Beratung und Beschlussfassung über einen Nachkr edit von  

CHF 75‘955.10 gemäss Beschwerdeentscheid des Regier ungsrats 
des Kantons Bern vom 16. Dezember 2009 für zusätzli che Kosten ab 
Anfang September 2007 aus den Aufträgen an Dritte f ür Verwaltungs-
arbeiten . 

 
 
Die Einwohnergemeinde Amsoldingen trennte sich per 31. August 2007 von ihrem Gemeindeschrei-
ber und Finanzverwalter Kaspar Ryser durch Unterzeichnung einer Trennungsvereinbarung. Gemäss 
der Vereinbarung wurde er per Ende Februar 2007 freigestellt. Am 13. Februar 2007 erteilte die Ge-
meinde der Firma Finances Publiques AG den Auftrag zur vorübergehenden Leitung der Finanzver-
waltung. Gleichentags beauftragte die Gemeinde den pensionierten Gemeindeschreiber von Oberwil, 
Urs Gerspacher, mit der interimistischen Führung der Gemeindeschreiberei. 
 
Der Gemeinderat Amsoldingen legte die Verwaltungsrechnung 2007 der Gemeindeversammlung 
vom 25. April 2008 dem Souverän zur Genehmigung vor. Wegen der Übertragung der Gemeinde-
schreiberei und der Finanzverwaltung an Externe betrugen gemäss der Nachkredittabelle die Über-
schreitungen des Budgets für die allgemeine Verwaltung beim Konto „Honorare“ CHF 180‘977.70; 
budgetiert waren CHF 2‘000.00. Der Gemeinderat erachtete es als gegeben, dass die Gesamtkosten 
als gebunden einzustufen sind und unterbreitete das Geschäft nicht der Gemeindeversammlung zur 
Abstimmung. Die Verwaltungsrechnung 2007 wurde von der Gemeindeversammlung ohne Gegen-
stimme genehmigt. 
 
Am 24. Mai 2008 erhoben Kaspar Ryser und Irene Ryser-Reber je eine Gemeindebeschwerde beim 
Regierungsstatthalter von Thun. Darin machten sie zusammengefasst geltend, die Ausgaben im 
Konto „Honorare“ seien nicht gebunden und müssten deshalb der Gemeindeversammlung vorgelegt 
werden. Ausserdem verlangten sie, der Regierungsstatthalter von Thun habe wegen Befangenheit in 
den Ausstand zu treten. 
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Mit Entscheid vom 17. Juni 2008 hiess die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK) das Aus-
standsbegehren gut und überwies die Akten dem Regierungsstatthalter von Seftigen. Dieser wies die 
Beschwerden mit Entscheid vom 31. Oktober 2008 ab. 
 
Mit getrennten, aber im Wesentlichen identischen Eingaben vom 02. Dezember 2008 erhoben Kas-
par Ryser und Irene Ryser-Reber gegen den Entscheid des Regierungsstatthalters von Seftigen am 
31. Oktober 2008 Beschwerde beim Regierungsrat des Kantons Bern. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Bern kommt in seinem Beschwerdeentscheid vom 16. Dezember 
2009 zu folgendem Schluss: 
„Die Ausgaben für die Gemeindeschreiberei und die Finanzverwaltung ein halbes Jahr nach der Er-
teilung des Mandats an die Privaten, d.h. ab Anfang September 2007, sind als neue Ausgaben zu 
betrachten. Die unmittelbare Zwangslage bestand nicht mehr, und es wäre ohne weiteres möglich 
gewesen, mit Hilfe der externen Fachkräfte die nötigen Vorarbeiten für eine Unterbreitung der Aus-
gaben an das finanzkompetente Organ vorzunehmen. Ab Anfang September 2007 betrugen die 
Ausgaben für den externen Gemeindeschreiber CHF 50‘511.35, für die externe Finanzverwaltung 
CHF 25‘443.75; total ausmachend CHF 75‘955.10. Für diese Ausgaben, die mit Blick auf die geschil-
derten Umstände als neu zu qualifizieren sind, hätte der Gemeinderat von der Gemeindeversamm-
lung einen Nachkredit genehmigen lassen müssen. 
Die gemachte Feststellung stellt nicht in Frage, dass die Gemeinde in der Sache richtig handelte, als 
sie Private beauftragt hat, um die Verwaltungstätigkeit sicherzustellen. Der Regierungsrat bekundet 
Verständnis für die schwierige Situation, in der sich die Gemeinde Amsoldingen nach der Freistellung 
Kaspar Rysers befunden hat. Die demokratische Mitwirkungsrechtes der Stimmberechtigten erfor-
dern jedoch, die entsprechenden Ausgaben durch einen Nachkredit bewilligen zu lassen, sobald sich 
nach der Ergreifung von Notmassnahmen wieder Handlungsspielräume öffnen.“ 
 
Der Gemeinderat Amsoldingen hat den Regierungsratsentscheid anerkannt und beantragt gemäss 
Art. 4 Bst. d i.V.m. Art 6 Gemeindeordnung folgenden 
 
Beschlusses-Entwurf: 
 
Die Gemeindeversammlung genehmigt den Nachkredit vo n CHF 75‘955.10 für zusätzliche 
Kosten, die ab Anfang September 2007 aus den Aufträ gen an Dritte für Verwaltungsarbeiten 
entstanden sind.  
 
 
 
 
 
Traktandum Nr. 8 
 

 
8. Beratung und Beschlussfassung über einen Verpfli chtungskredit; 
 jährlich wiederkehrende Schülertransportkosten von  Brutto  
 CHF 12‘000.00 
 

 
Der Zusammenschluss der Schulen Amsoldingen und Höfen bewirkt, dass die Einwohnergemeinde 
Amsoldingen Schülertransporte haben wird, die wiederkehrende Kosten verursachen. Die Ausga-
benbefugnis des Gemeinderats für unbefristet wiederkehrende Ausgaben ist zehnmal kleiner als für 
einmalige.  
Die Jahreskosten werden sich total auf ca. CHF 12'000.00 belaufen. Davon übernimmt der Kanton 
ca. 1/3 = CHF 4'000.00. Die restlichen CHF 8'000.00 werden danach nach Anzahl Kindern (ca. 1/3 
Höfen und 2/3 Amsoldingen) verteilt. 
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So verbleibt der Gemeinde Amsoldingen ein Betrag von ca. CHF 5'333.00 jährlich. 
Dieser Betrag kann je nach Kinderzahlen und Anzahl Schülertransporte variieren. Da er jedoch ver-
mutlich mehrmals über CHF 5'000.-- und wiederkehrend sein wird, sollte dieser Betrag durch die 
Gemeindeversammlung bewilligt werden. (Artikel 4 und 5 Gemeindeordnung) 
 
Kostenzusammenstellung: 
8     x  CHF 100.00/Kindergarten = CHF     800.00 (Spezialabo CHF 100.00/2 Zonen) 
25   x  CHF 396.00/Schule           = CHF 9‘900.00  (Juniorjahresabo CHF 396.00/2 Zonen) 
4     x  CHF 220.00/6. Klasse       = CHF    880.00  (Monatsabo CHF 44.00/für je 5 Monate) 
 
 
 
Der Gemeinderat Amsoldingen beantragt gemäss Art. 4 lit. d und Art. 5 Gemeindeordnung folgenden 
 
Beschlusses-Entwurf: 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst einen Verpflich tungskredit für jährlich wiederkehren-
de Schülertransportkosten von Brutto CHF 12‘000.00.  Der Betrag wird alljährlich im Jahres-
voranschlag eingestellt.  
 
 
 
 
 
Traktandum Nr. 9 
 

 
9. Verschiedenes 
 
 
 
Wir hoffen, dass Sie durch die Botschaft über die zu behandelnden Traktanden bereits vororientiert 
sind und erwarten Sie gerne an der Gemeindeversammlung. 
 
Freundliche Grüsse 

GEMEINDERAT AMSOLDINGEN 
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Bepflanzungen und Einfriedungen an 
öffentlichen Strassen   

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüg-
lich Bepflanzungen und Einfriedungen an öf-
fentlichen Strassen folgende Hinweise  auf die 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu be-
achten: 

1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, 
die zu nahe an Strassen stehen oder in 
den Strassenraum hineinragen, gefähr-
den die Verkehrsteilnehmenden, aber 
auch Kinder und Erwachsene, die aus 
verdeckten Standorten unvermittelt auf 
die Strasse treten. Zur Verhinderung 
derartiger Verkehrsgefährdungen 
schreiben das Strassengesetz vom 4. 
Juni 2008, Art. 80 Abs. 3 und Art. 83 
und die Strassenverordnung vom 29. 
Oktober 2008, Art. 56 und 57, unter an-
derem vor:  

-  Hecken, Sträucher, landwirtschaftli-
che Kulturen und nicht hochstäm-
mige Bäume müssen seitlich min-
destens 50 cm Abstand vom Fahr-
bahnrand haben. Überhängende 
Äste dürfen nicht in den über der 
Strasse freizuhaltenden Luftraum 
von 4.50 m Höhe hineinragen; über 
Geh- und Radwegen müssen min-
destens eine Höhe von 2.50 m und 
ein seitlicher Abstand von 50cm 
freigehalten werden. 

-  Die Wirkung der Strassenbeleuch-
tung darf nicht beeinträchtigt wer-
den. 

-  An unübersichtlichen Strassen-
stellen  dürfen Einfriedungen und 
Zäune die Fahrbahn um höchstens 
60 cm überragen. Für die nicht 
hochstämmigen Bäume, Hecken, 
Sträucher, landwirtschaftlichen Kul-
turen und dergleichen gelten die 
Vorschriften über Einfriedungen. 
Danach müssen solche Pflanzen 
bis zu einer Höhe von 1.20 Metern 
einen Strassenabstand von 0.5 Me-
tern ab Fahrbahnrand einhalten. 
Sind sie höher, so müssen sie um 
ihre Mehrhöhe zurückversetzt wer-
den. Der Geltungsbereich erstreckt 
sich auch auf bestehende solche 
Pflanzen. 

 

-  Vorbehalten bleiben strengere Ge-
meindevorschriften. 

2. Die Strassenanstösser werden hiermit 
ersucht, die Äste und anderer Bepflan-
zungen bis zum 31. Mai 2010  und im 
Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut 
auf das vorgeschriebene Lichtmass zu-
rückzuschneiden. 

An unübersichtlichen Strassenstellen 
sind Bäume, Grünhecken, Sträucher, 
gärtnerische und landwirtschaftliche 
Kulturen (z. B. Mais) in einem genü-
gend grossen Abstand gegenüber 
der Fahrbahn  anzupflanzen, damit sie 
nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig 
gemäht werden müssen. Die Grundei-
gentümer entlang von Gemeindestras-
sen und von öffentlichen Strassen pri-
vater Eigentümer haben Bäume und 
grösserer Äste, welche dem Wind und 
den Witterungseinflüssen nicht genü-
gend Widerstand leisten und auf die 
Verkehrsfläche stürzen können, recht-
zeitig zu beseitigen. Sie haben die Ver-
kehrsfläche von hinuntergefallenem 
Reisig und Blattwerk zu reinigen. Ent-
lang von Kantonsstrassen obliegt diese 
Aufgabe dem Tiefbauamt des Kantons 
Bern. 

3. Nicht genügend geschützte Stachel-
drahtzäune  müssen einen Abstand von 
2 m vom Fahrbahnrand bzw. 0.5 m von 
der Gehweghinterkante einhalten. 

4. Der zuständige Strasseninspektor des 
Tiefbauamts des Kantons Bern oder die 
Gemeindeverwaltung sind gerne zu nä-
herer Auskunft bereit. 

Bei Missachtung der obengenannten Bestim-
mungen werden die Organe der Strassenbau-
polizei von Gemeinde und Kanton das Verfah-
ren zur Wiederherstellung des rechtmässigen 
Zustandes einleiten. 

18. März 2010  Der Gemeinderat 
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Planung neues Schuljahr / Reorganisa-
tion 
Zuallererst bedanken wir uns für die grosse 
Unterstützung und das entgegengebrachte 
Vertrauen an den Gemeindeversammlungen 
im Nov. / Dez. des vergangenen Jahres in 
Amsoldingen und Höfen. Das im Rahmen der 
Vorbereitung auf die Gemeindeversammlun-
gen erstellte Konzept zum Schulzusammen-
schluss wird nun  konkretisiert. Im Wissen, 
dass es für eine gute Sache ist, arbeiten wir 
nun gemeinsam mit der Schulleitung mit Freu-
de und grosser Motivation an der Umsetzung.  
Wie bereits orientiert, verlieren aufgrund dieser 
Reorganisation mit den verbundenen Klassen-
schliessungen leider auch zwei Lehrpersonen 
ihre Anstellung. Davon betroffen sind Herr 
Heinz Schafroth, Klassenlehrer in Amsoldin-
gen, und Frau Sibylle Christmann, Kindergärt-
nerin in Höfen. Herr Schafroth und Frau 
Christmann haben sich über viele Jahre für die 
Kinder und unsere Schulen engagiert. Hierfür 
bedanken wir uns recht herzlich! Es ist uns ein 
grosses Anliegen, dass beide mit der nötigen 
Unterstützung einen für sie befriedigenden 
Weg finden werden! 
Die Zuteilung der Kinder und Klassen auf die 
zwei Schulstandorte Amsoldingen und Höfen 
ist erfolgt, von den Schulkommissionen beider 
Gemeinden genehmigt und vom Schulinspek-
tor gutgeheissen worden. Der Klassenbetrieb 
kann nahezu so organisiert werden, wie er 
bereits am Informationsanlass und an den 
Gemeindeversammlungen 2009 vorgestellt 
wurde. In beiden Dörfern werden ab August 
2010 je zwei Schulklassen geführt, dazu der 
Kindergarten für alle Kinder in Amsoldingen. 
Die Stundenpläne werden an den beiden 
Schulstandorten etwas voneinander abwei-
chen, da sie auf die Zeiten des Busfahrplanes 
zugeschnitten sein müssen. Am 8. Juni 2010 
organisiert die Schule für alle Schülerinnen 
und Schüler einen Schnuppernachmittag in 
ihrer zukünftigen Klasse.  
 
 

Schülertransport  
Alle Kinder, die mit dem Bus zur Schule fah-
ren, erhalten von der Gemeinde ein STI Abon-
nement. Wir sind überzeugt, dass die kurze 
Busreise ins Nachbardorf, nach einer anfängli-
chen Eingewöhnungsphase, für die betroffe-
nen Kinder ein interessantes und positives 
Erlebnis sein wird.  

Bedarfsabklärung Tagesschule 
Auch in diesem Jahr konnten alle Eltern mit 
Kindern ab 3 Jahren einen Fragebogen ausfül-
len, der den aktuellen Bedarf für ein Tages-
schul-Angebot aufzeigt. An keinem Tag wurde 
die geforderte Anzahl an Kindern erreicht, die 
das Starten einer Tagesschule erfordern wür-
de. Somit steht fest, dass die Gemeinden auch 
für das Schuljahr 2010/11 keine Tagesschule 
anbieten werden. (Der Bedarf in Höfen wurde 
mitberücksichtigt). Erfreulicherweise erklärten 
sich mehrere Familien bereit, fremde Kinder 
an ihrem Mittagstisch aufzunehmen. Herzli-
chen Dank an dieser Stelle für die grosse Be-
reitschaft zur Mithilfe in privatem Rahmen! 
An der Oberstufenschule besteht zurzeit das 
Angebot eines „Mittagsaufenthalts“, jedoch mit 
selbst mitgebrachter Verpflegung. Wieweit 
dieses Angebot weitergeführt und ob in Thie-
rachern eine Tagesschule eingerichtet wird, ist 
im Moment noch nicht klar. Die Eltern werden 
rechtzeitig alle notwendigen Informationen 
erhalten. 

Schulfest 2010 
Am Sonntag, den 27.Juni 2010 findet in beiden 
Gemeinden bereits wieder das Schulfest statt. 
Die Planung läuft auf Hochtouren. Auch hier 
wird der Zusammenschluss unserer Schulen 
im Zentrum stehen. Wir hoffen auf schönes 
Wetter und… mehr möchten wir an dieser 
Stelle noch nicht verraten, lasst euch überra-
schen… 
Auf jeden Fall freuen wir uns auf ein würdiges 
und unvergessliches Schulfest zum Abschied 
einer alten und Einleitung einer neuen Ära und 
hoffen auf viel Unterstützung von Angehörigen 
beider Gemeinden! 
 
Barbara Kipfer / GR Ressort Schule und Bildung 
Bruno Ruchti / Präsident Schulkommission 
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Informationen zum Schulalltag     
               (Schulleitung) 
 

Bereits ist wieder ein Schulsemester vorbei. Dass es glücklich verlaufen konnte, liegt an den Kindern, 
an ihren Eltern und ganz speziell an den Lehrpersonen. Mit viel Herzblut und Einsatz gestalten sie 
tagtäglich den Schulalltag unter den heutigen, äusserst vielfältigen Ansprüchen. Ihnen gilt hier meine 
grosse Anerkennung und mein Dank!  
 
Beim Rückblick auf das vergangene Semester sind folgende Höhepunkte speziell zu erwähnen: 
 
Die 3./4. Klasse nahm am 5. Dezember in Thun am Projekt „Sing mit uns“ teil. Für die Klasse wie für 
die Konzertbesucher war es ein sehr eindrückliches Erlebnis, bei der Aufführung eines so grossen 
Kinderchores mit  professionellem Synfonieorchester live dabei zu sein. (Fotos von diesem Konzert 
finden Sie unter www.singmituns.ch Fotogallerie, Thun.) 
 
Am 14. März 2010 haben die Kinder des fakultativen Musikunterrichts unter der Leitung von Anna 
Schafroth in Amsoldingen den Gottesdienst mit Taufe erleben und feierlich mitgestalten dürfen.  
 
Eine ebenfalls geglückte Sache war das Wintersportlager der 5./6. Klasse Amsoldingen, das erst-
mals im Wallis, auf der Lauchernalp durchgeführt wurde. Die mit viel Eifer hergestellte Schilagerzei-
tung wurde den Eltern und Besuchern am Abend vom 8. April 2010 präsentiert und verkauft. Dabei 
kamen die Eltern auch in den Genuss einer Kostprobe aus dem Französischunterricht. (Unten siehe 
ein Schülerbericht aus dieser Zeitung. Wer die Schilagerzeitung erwerben möchte, kann sich an die 
Lehrkraft oder an die Kinder der 5./6. Klasse wenden: Preis: 4.-) Die Statistik des Kantons zeigt uns, 
dass die Durchführungen von Schul-Skilagern in den letzten Jahren stark zurückgegangen sind. 
Herzlichen Dank unserer engagierten Lehrerin Verena Stäger, die nach wie vor bereit ist, diese gros-
se Verantwortung zu übernehmen und den Kindern dadurch  ganz spezielle und  unvergessliche 
Gemeinschafts-erlebnisse zu ermöglichen.  
 
Im Rahmen des NMM Unterrichts zum Thema Bern hat die 5./6. Klasse eine Exkursion in die Stadt 
Bern gemacht. (Dazu siehe ebenfalls Schülerberichte.) 
 
 
 

Weitere Anlässe im laufenden Schuljahr: 
 
Ausstellung mit Kaffeestube, gemeinsam mit unserer zukünftigen Partnerschule Höfen: 
Dienstag, 11. Mai 2009, von 15.00 -17.00 Uhr und von 19.00 - 20.30 Uhr  
Einladung per Post folgt 
 
Schulfest: Sonntag, 27. Juni 2009 13.30-17.00 Uhr 
Einladung wird per Post verschickt 
 

 
 
 
Karin Weber, Schulleitung Amsoldingen 
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Skilager der 5. &. 6 Klasse 
2010 
 

 

T��� � PS UND FL��� � P`S  DER W��� � CHE: 

Die Flops 

Das Wetter: 
Das Wetter war nicht sehr schön, ausgenom-
men am Montag und am Mittwoch. 
 

Das Lagerhaus 
Da die Küche und der Aufenthaltsraum nicht 
im selben Gebäude waren wie die Massenla-
ger, mussten wir immer die Schuhe wechseln, 
wenn wir von den Schlafräumen in die Küche 
wollten.  
 

Die Tschäggättä 
Am Mittwochachmittag als wir im Skiraum un-
sere Skischuhe anziehen wollten, kamen die 
Tschäggättä und erschreckten uns. Tschäg-
gättä sind verkleidete Männer während der 
Fasnacht im Lötschental. Das ist ein alter 
Brauch aus dem Lötschental, der den Winter 
vertreiben soll. Durch den Tag waren die klei-
nen unterwegs, nämlich die Schüler/Innen von 
Wiler. Unterhalb des Textes seht Ihr Bilder von 
Tschäggättä. Der Hüttenwart des Burgerhau-
ses hat einen eigenen Maskenkeller. Er lud 
uns ein, den Keller zu besichtigen. Der Hüt-
tenwart erzählte uns von der langen und 
spannenden Tradition der Lötschentalerfas-
nacht. Zum Schluss durften freiwillige sich als 
Tschäggätä verkleiden. Das war eindrucksvoll 
und lustig. 
 

Es gab auch lustige Pannen zum Beispiel:  

1. Panne: Cyril und Martin fuhren bei der 
Schlittenabfahrt mit dem Schlitten über 
die Kurve hinaus. Verletzt wurde zum 
Glück niemand. 

2. Panne: Sandro und Frau Stäger fielen 
vom Schlitten und alle bewarfen sie 
mit Schnee. 

3. Panne: Beim Skifahren wartete Daniel 
auf seine Gruppe und fiel im Stehen 
um. 

4. Panne: Bei der Talabfahrt war Patrick 
zu schnell unterwegs und musste sich 
fallen lassen, so  dass er nicht in eine 
Wand fuhr. Zum Glück ging alles gut!  

 

Die Tops 

Die Verpflegung 
Das Essen, welches Margrit und Rosa für uns 
kochten, war sehr lecker und schmeckte allen 
gut. Margrit und Rosa können sehr gut ko-
chen. Auch das Fondue auf dem Feuer war 
der Hit. Diesen Abend werden wir nicht so 
schnell vergessen. 
 

Das Skifahren 
Das Skifahren machte riesigen Spass auf der 
Lauchernalp.  
 

Die Lagerhütte 
Unsere Unterkunft war modern, sauber und 
gemütlich. 
 

Die Disco  
An unserem Schlussabend gab es eine tolle 
Disco. Dieser Abend war ein voller Erfolg. 
 

Fazit 
Das Skilager war viel zu perfekt, daher gab 
es nur sehr wenige Flops. 
 
 
Text: Reto + Yannick + Cornelia 
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Exkursion nach Bern 
Es ist der 21.1.10 in Amsoldingen. Ich bin zu 
Hause und bereite mich für eine Exkursion 
nach Bern vor. Als Picknick nehme ich leckere 
Sandwiches und noch vieles mehr mit. Weil 
ich am Dienstag im Turnen einen Mistritt ge-
macht habe muss ich jetzt mit einer komplizier-
ten Schiene herumlaufen. Aus diesem Grund 
darf ich mein Trottinet mitnehmen….Um 7.10 
kommt der STI der mich mit meiner Klasse 
und den drei Begleitpersonen Frau Stäger, 
Frau Feldmann und Barbara Kipfer auf Thun 
zum Bahnhof bringt… Carole Wölfli 
 

…Erstmal in Thun angekommen, mussten wir 
uns auch schon auf den Zug spurten. Als wir 
dann in Bern angekommen sind liefen wir bis 
zum Münster und sahen schon einzelne 
Wahrzeichen. Vom Münster aus machten wir 
einen OL über weitere Etagen. Am besten 
fand ich das Geisterhaus….         Cyril Kauf-
mann 
 
Als ich aufstand war ich sehr nervös und ge-
spannt was wir alles erleben werden. Mit dem 
Bus und dem Zug fuhren wir gemütlich nach 
Bern. Als wir in Bern angekommen waren sa-
hen wir im Hauptbahnhof noch Reste vom 
Christoffelturm. Als wir auf dem Weg zum 
Münsterplatz waren hatte es viel Nebel  und es 
war kalt. Frau Stäger verteilte uns die Unterla-
gen für den OL den wir bestritten haben. Als 
wir warten mussten weil wir schneller als die 
erste Gruppe waren, bekamen wir kalt. Als wir 
am Geisterhaus vorbei bis zum letzten Posten 
durchgehalten hatten gingen wir dann doch 
eine warme Milch trinken die uns von innen bis 
aussen aufwärmte. Oh war das gut. Wenn ich 
den ganzen Tag aufschreiben würde, würde 
es noch lange dauern.    Pascal Schädler 
 
Der Ausflug gefiel mir recht gut, weil es sehr 
lehrreich war. Ich finde auch wenn man es mal 
selber gesehen hat ist es viel interessanter als 
immer alles erzählt zu bekommen. Ich fand 
den OL super, weil man dadurch die ganze 
Altstadt besichtigen konnte. Es war eine gute 
Abwechslung, dass wir mal etwas in einer 
Gruppe machen konnten… Das Highlight war 
natürlich, dass wir auf das Münster durften, 
denn ich war noch nie auf dem Münster… Als 
wir zum Tourismusgebäude liefen, sahen wir 
beim neuen Bärenpark einen grossen Bären, 
dass fanden alle super...  Cornelia Bircher 
 

In Bern hat mir sehr gefallen auf dem Berner 
Münster, weil es sehr hoch ist… …Der neue 
Bärenpark war sehr schön und gross. Der Bä-
renpark ist grösser und schöner als der Alte. 
Die Nydeggbrücke ist sehr hoch dass hätt’ ich 
nicht gedacht. Der Zeitgloggenturm sieht viel 
schöner aus als auf der Kopie. Das Bundes-
haus ist sehr gross und lang. Mich hat auch 
das Rathaus fasziniert wegen den vielen Figu-
ren. Im Zug hatten wir zu wenig Platz.     Rafa-
el Hiltbrand 
 

Mir persönlich hat die Besichtigung vom Müns-
ter am besten gefallen. Um noch oben zu 
kommen muss man 222 Treppenstufen hi-
naufsteigen. Im Münster drin hängt die grösste 
Glocke Europas! Aber auch die Tonbildshow 
die übrigens in 3D ist, hat mir sehr gut gefal-
len. Der einzige Nachteil war, dass es so viel 
zu sehen gab, das man nicht wusste, wo hin-
schauen!    Svenja Siegenthaler 
 

Mir hat die Schulexkursion sehr gut gefallen. 
Das Einzige, das mir nicht gefiel, war die 
Wärme. Es war sehr kalt. Das Münster war ein 
cooles Erlebnis. Die Nydeggkirche war von 
aussen sehr schön, einfach mein einziges 
Bleistift war in den Nydeggbrunnen gefallen. 
Dieser Brunnen war 22,50meter tief…  
Tom Hiltbrand 
 

…Der Postenlauf hat mir sehr viel Spass ge-
macht. Den Posten beim Geisterhaus fand ich 
sehr interessant und lustig. Rafael schoss dort 
einen Schneeball ans Fenster, denn unsere 
Aufgabe war es, herauszufinden, ob hier je-
mand wohnte. Es kam niemand also gingen 
wir davon aus, dass niemand hier wohnte. 
Doch die Scheibe wackelte so sehr, dass sie 
wohl keinen weiteren Schneeball ausgehalten 
hätte. Später am Nachmittag erfuhren wir, 
dass auch die zweite Gruppe auffällig beim 
Geisterhaus herumgeschnüffelt hatte. Bei der 
3. Gruppe, von 
Frau Stäger, 
welche nur in die 
Garage schauen 
wollte, war es 
dem Arzt, aus 
der sich im 
Nebengebäude 
befindenden Praxis, endgültig zu viel. Im weis-
sen Kittel stürmte er wie das Gespenst 
höchstpersönlich heraus und fragte: „Muäs 
das si?!?“ (HiHi das war wohl wirklich das Ge-
spenst!)�     Nadine Julia Ruchti 
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Aus der Oberstufenschule 

Aus der Planung des Schuljahres 
2010/2011 
- Im August 2010 werden voraussichtlich 59 
Schülerinnen und Schüler in das 7. Schuljahr  
übertreten. Da ein grosser Jahrgang die Schu-
le verlässt, wird unsere Schule etwas kleiner. 
Mit knapp 160 Schülerinnen und Schüler kön-
nen wir 8 Klassen führen.  
- Herr Erwin Liechti geht auf Ende des lau-
fenden Schuljahres in Pension. Wir werden zu 
einem späteren Zeitpunkt seine langjährige 
Tätigkeit an der Sekundarschule bzw. Ober-
stufenschule würdigen. 

Spezialwoche 7. Klassen 
Tanja, Stéphanie und Jeannine, Tamara und 
Maria sowie Melina und Danilo geben einen 
Einblick, was sie in dieser besonderen Woche 
gelernt, gearbeitet und erlebt haben. 

Dät’s it (Suchtprävention) 
Am Montag und Dienstag hatten wir mit allen 
7. Klassen das Thema Genuss, Gewöhnung 
und Sucht. Schon in der ersten Stunde mach-
ten wir ein interessantes Experiment mit Scho-
kolade. Wir bekamen nur ein kleines Stück-
chen davon, denn wir sollten lernen, was Ge-
nuss wirklich bedeutet.  
Den Rest des Vormittags bekamen wir weitere 
wichtige Informationen. Später erfuhren wir, 
mit Hilfe eines Experiments,  wie viele Schad-
stoffe in unserer Lunge durchs Rauchen zu-
rück bleiben. Auch lernten wir die verschiede-
nen Nebenwirkungen von Alkohol und Drogen. 
In diesen zwei Tagen bekamen wir viel Neues 
mit, vor allem, dass wir für uns selbst verant-
wortlich sind.  
Da die 8.Klässler der OS Thierachern im Ski-
lager waren, hatten wir eine Spezialwoche. 
Diese begann am Montagmorgen um 08.00 
Uhr im NMM-Raum. Herr Grisiger und Herr 
Reber starteten mit dem Programm „Däts it“. 
Es ging um das Thema Sucht. Da erfuhren wir 
viel Interessantes über die Gefahren von Dro-
gen, Rauchen, Alkohol und anderen Stoffen, 
die süchtig machen können. 
Wir lernten zum Beispiel, dass Alkohol unsere 
alltäglichen Fähigkeiten einschränkt. Zum Bei-
spiel verkleinert sich der Sichtwinkel, das Re-
aktionsvermögen wird schwächer und die 
Sicht wird unscharf. 
Wir hörten auch, dass man sich irrt, wenn man 
meint, Probleme könne man mit Drogen lösen.  

Wir sahen auch kleine Filmchen zum Thema 
Rauchen und welche Folgen es haben kann. 
An diesen Themen arbeiteten wir an drei Halb-
tagen zu Beginn der Woche. 
Die Vorträge und Gruppenarbeiten waren 
spannend und kurzweilig. Hoffentlich nehmen 
wir ein paar eindrückliche Sachen mit in unser 
Leben. 

Skitag am Wiriehorn 
Am Mittwoch freuten wir uns alle auf den Ski-
tag am Wiriehorn. Wir wurden von acht Bet-
reuerinnen und Betreuer begleitet, die uns im 
Car in verschiedene Gruppen einteilten. 
Bei der ersten Fahrt sah man noch nicht wirk-
lich viel. Und der Himmel war bedeckt. 
Die Schneeverhältnisse waren aber gut. Die 
Sonne grüsste uns erst um 12.30 Uhr als wir 
ein herrliches Mittagessen einnahmen. Um 
15.00 Uhr ging es leider schon wieder nach 
Hause. 
Wir waren alle ein bisschen müde. 
Wir fuhren den Ganzen Vormittag in unseren 
Gruppen. Zum Mittagessen durften wir ins 
Bergrestaurant Nüegg. Dort assen wir Spag-
hetti mit zwei verschiedenen Saucen. An die-
ser Stelle danken wir für die Gastfreundschaft 
und das leckere Essen! 
Am Nachmittag ging es wieder auf die Piste. 
Die Verhältnisse waren sehr gut. Es war, ob-
wohl es ein paar Eisplatten hatte, sehr ange-
nehm zu fahren. Leider mussten wir um 15.00 
Uhr schon wieder die Rückfahrt antreten. 
Schade, dass es erst bei der Talabfahrt so 
richtig sonnig wurde. 
Es war ein toller Tag mit tollen Erlebnissen. Es 
gab bestimmt ein paar Stürze, jedoch keine 
ernsthaften Verletzungen. 

Buntes Programm 
Am Donnerstagmorgen hatte jede Klasse ihr 
eigenes Programm. Die IIIa wurde in Zeichnen 
und Geografie unterrichtet. Unsere Klasse 
schriebe Berichte für die Homepage und für 
die Glütschbachpost. 
Eine weitere Gruppe bereitete für alle das Mit-
tagessen zu. Es gab Toast Hawaii und zum 
Nachtisch selbstgemachte „Schoggicrème“. 
Das gab braune Maulecken und einen satten 
dicken Bauch. 
Es war eine sehr tolle Woche und wir werden 
viele schöne Erinnerungen daran haben! 
Anmerkung: 
Den Abschluss der Woche bildete am Freitag 
eine Reise nach Bern mit Museumsbesuch 
und Billardspiel. 
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Feuerbrand  
Nach wie vor sind unsere Kernobstbäume (Ap-
fel, Birne, Quitte) und verschiedene Zierpflan-
zen vom Feuerbrand bedroht.  
 
Das wichtigste in Kürze:  

Vorbeugende Massnahmen  
·  Bei Obstbaumschnitt die Werkzeuge 

nach jeder Pflanze desinfizieren.  
·  Pflanzen vom Zeitpunkt des Ergrünens 

an bis zur Herbstverfärbung regelmäs-
sig kontrollieren.  

Was ist zu tun bei Verdachtsfall?  
·  Verdächtige Pflanzen nicht berühren, 

es besteht Verschleppungsgefahr der 
Krankheit.  

·  Die Gemeinde ist die erste Ansprech-
instanz für Fragen im Zusammenhang 
mit Feuerbrand. Die Meldepflicht be-
steht gegenüber der Gemeinde, die in 
der Folge die erforderlichen Massnah-
men ergreift (Tel. 033 341 11 88).  

 
 

 

Spätsommerchilbi 
Samstag, 11. September 2010 
Mehrzweckhalle Amsoldingen 
 
Der Turnverein Amsoldingen organisiert am 
11. September 2010 im und rund um das 
Mehrzweckgebäude ein Fest für die ganze 
Familie! Am Nachmittag wird ein abwechs-
lungsreicher Festbetrieb mit Bikepark, Kinder-
schminken,Tauwerfen und vielem mehr gebo-
ten. Am Abend gibt es einen gemütlichen 
Spaghetti-Plausch à discretion mit Unterhal-
tung der Jugendriegen und Barbetrieb. 
 
Alle Infos zur Spätsommerchilbi werden ab 
Juni auf der Homepage www.tvamsoldingen.ch 
publiziert. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tel.  033 341 16 15 
SPITEX Verein Stockhorn 

 

« Zu Hause dank Spitex » 
Tag für Tag pflegen Spitex-Fachleute kranke, 

rekonvaleszente (in Genesung stehende) und 

betagte Menschen. Wenn nötig, besorgen sie 

auch den Haushalt. Dank dieser professionel-

len Unterstützung können Hilfe- und Pflegebe-

dürftige länger zu Hause leben. Oder sie kön-

nen früher aus dem Spital in ihre vertraute 

Umgebung heimkehren. 

Spitex arbeitet professionell. Und sie ist ihren 

Preis wert. Wenn immer möglich zieht sie die 

Angehörigen in die Betreuung mit ein. Spitex 

steht allen Einwohnerinnen und Einwohnern 

jeden Alters zur Verfügung, die bedingt durch 

Krankheit, Unfall, Behinderung, Altersgebre-

chen oder Mutterschaft auf eine Unterstützung 

angewiesen sind. 

 

 

In den Gemeinden Amsoldingen, Höfen, 

Niederstocken, Oberstocken, Reutigen und 

Zwieselberg  erreichen Sie die Spitex unter 

der Telefonnummer 033 341 16 15. Wir stehen 

Ihnen für Auskünfte zu unseren Dienstleistun-

gen gerne zur Verfügung und freuen uns, Sie 

bei der Klärung von Einsatzmöglichkeiten zu 

unterstützen.  
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AHV/IV: Bei Scheidung Einkommenstei-
lung verlangen!  
Bei der Berechnung der AHV/IV-Renten für 
verheiratete, verwitwete und geschiedene Per-
sonen werden die Einkommen, die von der 
Ehefrau und vom Ehemann während der Ka-
lenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt wur-
den, zusammengezählt und je hälftig auf die 
beiden Ehepartner aufgeteilt. Für die Einkom-
mensteilung (Splitting) fallen nur die Kalender-
jahre in Betracht, während welchen beide 
Ehegatten in der schweizerischen AHV/IV ver-
sichert gewesen sind. Einkommen, welche die 
Ehegatten im Jahr der Eheschliessung und im 
Jahr der Auflösung der Ehe erzielt haben, 
werden nicht geteilt. Ein Splitting wird somit 
erst durchgeführt, wenn die Ehe mindestens 
ein ganzes Kalenderjahr gedauert hat. 
Den Bestimmungen über das Splitting bei Auf-
lösung einer Ehe gleichgestellt sind seit dem 
1. Januar 2007 die Bestimmungen über die 
Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare. Die Regeln über 
das Splitting bei Auflösung einer Ehe durch 
Tod oder Scheidung sind deshalb vollumfäng-
lich auf eingetragene Partnerschaften gleich-
geschlechtlicher Paare anwendbar. 

Wann wird die Einkommensteilung 
durchgeführt?   
Eine Einkommensteilung erfolgt bei Ehepaa-
ren, wenn: 
- die Ehe durch Scheidung oder Ungültigerklä-
rung aufgelöst wird, auf Antrag der Ex-
Ehepartner,   
- beide Ehegatten Anspruch auf eine Alters- 
oder eine Invalidenrente haben, von Amtes 
wegen, 
- ein Ehegatte stirbt und der andere einen An-
spruch auf eine Alters- oder Invalidenrente hat, 
ebenfalls von Amtes wegen, 
Eine Einkommensteilung erfolgt bei eingetra-
genen Partnerschaften gleichgeschlechtlicher 
Paare, wenn: 
- eine eingetragene Partnerschaft durch Ge-
richtsbeschluss aufgelöst wird, auf Antrag der 
Ex-Partner, 
- beide Partner Anspruch auf eine Alters- oder 
eine Invalidenrente haben, von Amtes wegen, 
- ein Partner stirbt und der andere einen An-
spruch auf eine Alters- oder Invalidenrente hat, 
ebenfalls von Amtes wegen. 
  

Einkommensteilung bei Scheidung 
Bei Scheidung können die Ex-Ehegatten die 
Einkommensteilung bei einer Ausgleichskasse 
verlangen, bei der einer von ihnen Beiträge 
bezahlt hat. Mit dem InfoRegister auf der In-
ternetseite www.ahv-iv.info (Rubrik Dienstleis-
tungen) können sich die Versicherten diejeni-
gen AHV-Kassen anzeigen lassen, bei denen 
für sie ein IK geführt wird. Der Antrag auf Split-
ting ist mit amtlichem Formular von beiden 
ehemaligen Ehegatten gemeinsam oder durch 
jeden für sich einzureichen. Die Antragsformu-
lare können bei jeder Ausgleichskasse in der 
Schweiz bezogen werden. Dem Antrag ist ein 
amtlicher Ausweis (Familienbüchlein usw.) 
sowie das Scheidungsurteil mit Rechtskraftbe-
scheinigung des Gerichts beizulegen.  
Die dargelegten Grundsätze über die Formali-
täten des Splittings bei Scheidung gelten sinn-
gemäss für Personen, deren registrierte Part-
nerschaft durch Gerichtsbeschluss aufgelöst 
wurde. Als Beweisakt dient das Auflösungsur-
teil. 
 

 

 
 

Empfehlung  
Unterlassen beide geschiedenen Ehegatten 
die Einleitung des Verfahrens, so muss die 
Ausgleichskasse die Einkommensteilung spä-
testens im Zeitpunkt der Rentenberechnung 
von Amtes wegen vornehmen. Bei Personen, 
die mehrfach verheiratet waren oder bei denen 
zwischen Scheidung und Beginn des Renten-
anspruchs eine lange Zeitspanne liegt, erge-
ben sich oft Probleme, die für die Rentenbe-
rechnung unabdingbaren genauen Daten bei-
zubringen. Wir empfehlen deshalb geschiede-
nen Ehegatten, das Gesuch möglichst unmit-
telbar nach der Scheidung gemeinsam einzu-
reichen. Nur so können wir das Verfahren 
rasch und zuverlässig durchführen und später 
Verzögerungen bei der Rentenfestsetzung und 
-auszahlung vermeiden.  
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Flexibles AHV-Rentenalter  

Ordentliches Rentenalter 
Männer treten mit 65 Jahren ins AHV-
Rentenalter ein. 2010 werden somit die Män-
ner des Jahrgangs 1945  rentenberechtigt.  
Das ordentliche Rentenalter beginnt für Frau-
en mit 64 Jahren. 2010 werden folglich die 
Frauen des Jahrgangs 1946  rentenberech-
tigt. 
Vorbezug und Aufschub der Altersrente  
Dank der Flexibilisierung des Rentenalters 
können Männer und Frauen den Bezug der 
Altersrente 
�   um ein oder zwei Jahre vorziehen  
(Vorbezug für einzelne Monate nicht möglich) 
 oder 
�   um mindestens ein bis höchstens 
fünf Jahre aufschieben . 
Wer seine Altersrente vorbezieht, erhält für die 
gesamte Dauer des Rentenbezugs eine ge-
kürzte Rente. Wer den Beginn des Rentenbe-
zugs aufschiebt, erhält demgegenüber für die 
gesamte Dauer eine erhöhte Rente. Kürzung 
bzw. Zuschlag werden zusammen mit der 
Rente periodisch der Lohn- und Preisentwick-
lung angepasst. 
Jeder Ehepartner hat, unabhängig vom ande-
ren die Möglichkeit, seine Rente vorzubezie-
hen oder aufzuschieben (z.B. bezieht die Ehe-
frau ihre Rente vor, der Ehemann schiebt sie 
auf). 
 

Rentenvorbezug 
Der Rentenvorbezug muss mit amtlichem 
Anmeldeformular zum Voraus geltend ge-
macht werden. Dies zweckmässigerweise 
spätestens drei Monate vor dem Geburtstag, 
ab dem die vorbezogene Rente ausgerichtet 
werden soll. Andernfalls ist der Rentenvorbe-
zug bzw. Rentenbezug erst ab dem nächstfol-
genden Geburtstag möglich. Rückwirkend 
kann kein Vorbezug geltend gemacht wer-
den.  
Wer die Rente vorbezieht, untersteht wei-
terhin der AHV/IV/EO-Beitragspflicht.  Wäh-
rend des Vorbezugs bezahlte Beiträge werden 
für die Rentenfestsetzung nicht mehr berück-
sichtigt. Der für erwerbstätige AHV-
Rentner/innen anwendbare Freibetrag, auf 
dem keine Beiträge zu entrichten sind, gilt 
nicht während des Rentenvorbezugs. 
Weil der Rentenvorbezug auch für Personen in 
bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen 

möglich sein soll, können unter bestimmten 
Voraussetzungen während des Vorbezugs 
auch Ergänzungsleistungen gewährt werden. 
Wichtig:  Während der Dauer des Rentenvor-
bezuges werden keine Kinderrenten  ausge-
richtet. Wird eine vorbezogene Altersrente 
durch Hinterlassenenrenten abgelöst, werden 
diese wie die vorbezogene Altersrente gekürzt. 
 

Rentenaufschub 
Wer kurz vor dem Rentenalter  steht, kann 
mit amtlichem Formular den Rentenbezug 
um mindestens ein, höchstens fünf Jahre 
aufschieben.  Damit erhöht sich der Renten-
anspruch um den Aufschubszuschlag. Die 
Rente kann während des Aufschubs – wieder-
um mit amtlichem Formular - jederzeit abgeru-
fen werden; man muss sich somit nicht im 
Voraus auf eine bestimmte Aufschubsdauer 
festlegen. 
Der Aufschubszuschlag, ein fixer Frankenbe-
trag in Prozenten des Durchschnitts der auf-
geschobenen Rente, entspricht dem versiche-
rungstechnischen Gegenwert der während des 
Aufschubs nicht bezogenen Rente: Je länger 
der Aufschub, desto höher der Zuschlag. 
 
 
Auskünfte  
www.akbern.ch oder bei den AHV-
Zweigstellen, die kostenlos Formulare und 
Merkblätter abgeben, aus denen unter ande-
rem auch die Zuschlagsätze bei Rentenauf-
schub bzw. die Kürzungssätze bei Rentenvor-
bezug ersichtlich sind. 
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Fundbüro  
In der Gemeinde Amsoldingen werden einige 
Gegenstände verloren oder liegengelassen. Vie-
les hat einen persönlichen oder materiellen Wert 
und die betroffene Person ist dankbar, den ver-
lorenen Gegenstand wieder zurück zu erhalten. 
 
Was Sie beachten sollten, wenn Sie etwas 
gefunden haben: 

·  Die Finderin oder der Finder ist verpflich-
tet, die gefundenen Artikel im Fundbüro 
der Gemeinde Amsoldingen abzugeben. 

·  Die Finder haben ein Recht auf einen 
Finderlohn von ca. 10 % des Wertes der 
Fundsache oder auf die Fundsache 
selbst, falls die Besitzerin oder der Besit-
zer sich nicht innerhalb eines Jahres 
gemeldet hat. 

·  Der Fundgegenstand wird nach Ablauf 
dieser Frist gegen eine Aufbewahrungs-
gebühr von 
ca. 5 % des geschätzten Wertes der Fin-
derin oder dem Finder überlassen. 

·  Persönliche Gegenstände wie Schlüssel 
usw. werden nicht dem Finder überlas-
sen. Haben die Finder kein Interesse an 
den Fundgegenständen, werden Sie, wo 
möglich, einer gemeinnützigen Institution 
übergeben. 

 
Wenn Sie etwas verloren haben: 

·  Die Mitarbeitenden des Fundbüros be-
nachrichtigen Sie, sofern die Fundsache 
eindeutig identifiziert werden kann.  

·  Verlorengegangene Gegenstände kön-
nen Sie beim Fundbüro melden. Sobald 
Ihr Gegenstand gefunden wird, werden 
Sie benachrichtigt. 

·  Nicht abgeholte und nicht vermittelbare 
Schlüssel werden nach Ablauf eines Jah-
res vernichtet. 

 
 

Geburtstage 
Folgende Jubilare dürfen im Jahre 2010 hohe 
Geburtstage feiern. Herzliche Gratulation und 
die besten Wünsche. 
 

80 Jahre 
Berta Sonja Harriet 
Chabloz Susy 
Gugger Werner 
Schiffmann Hans 
Schneiter Frieda 
Megert Margaretha 

90 Jahre 
Schäfer Berta 

100 Jahre  
Indermühle-Thönen Hermine 
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Pflanzenverkauf 
 

 
Auf dem Friedhof 

Amsoldingen 
 

Mittwoch und Donnerstag 
26. Mai und 27. Mai 2010  

08.00 – 11.30, 13.30 – 17.00 Uhr 
 

 
Der Friedhofgärtner, R. Feller 

3608 Allmendingen, Tel. 033 / 336 28 01 
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Redaktion Asudinger  
Esther Siegenthaler 

Telefon 033 341 14 72 
e.siegenthaler@amsoldingen.ch 

 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 

Telefon 033 341 11 88 
Fax 033 341 16 36 

Montag 13.30-17.30 Uhr 
Dienstag 08.00-12.00 Uhr 

und 13.30-18.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 

Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr 
Freitag 08.00-12.00 Uhr 

 
Gemeindeausgleichskasse 

Isabel Rufener 
Gemäss Öffnungszeiten 

der Gemeindeverwaltung 
Telefon 033 341 11 88 

Fax 033 341 16 36 
rufener@amsoldingen.ch 

 
Office Turnhalle 

Telefon 033 341 16 45 
 

Gemeindepräsidentin 
Esther Siegenthaler 

Telefon 033 341 14 72 
Mobile 079 236 09 30 

e.siegenthaler@amsoldingen.ch 
 

Gemeindeschreiber 
André Chevrolet 

a.chevrolet@amsoldingen.ch 
 

Finanzverwalter 
Martin Strauss 

höfen@bluewin.ch 
 

Gemeinderäte 
Esther Siegenthaler: Präsidentin, Präsidiales, Sicherheit 

Roland Grossenbacher: Vize-Präsident, Soziales, Gesundheit, Kultur 
Thomas Peter: Bau, Liegenschaften, Wasser, Tiefbau, Abfall 

Paul Gasser:  Finanzen, Umwelt, Verkehr 
Barbara Kipfer:  Schule, Bildung, Sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


